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Mit «Generation Angst» visiert
der USAutor Jonathan Haidt die
12- bis 29Jährigen an. Sie wer- 
den hierzulande der sogenannten  
Generation Z zugerechnet.

Es ist die Generation jener, die in  
die Welt der digitalen und sozia- 
len Medien hineingeboren wur- 
den und die nun, so Haidt, ver-
stärkt mit psychischen Störungen  
zu kämpfen haben. Der grenzen- 
lose Medienkonsum würde bei  
ihnen Depressionen, Selbstver-
letzungen und Suizidneigungen  
verursachen.

Schuld ist die virtuelle Welt.
Und schuld sind die Eltern. Sie  
würden einerseits ihre Kinder in  
der realen Welt überbehüten, sie  
aber andererseits beim Konsum
von Smartphones, Tablets und  
Computern unterbehüten, sich  
selbst überlassen.

Haidt hat aus politisch eher  
rechtsorientierten Kreisen viel  
Zuspruch erfahren. Er ist aber  
auch – nicht zuletzt bei Wissen-
schaftern – auf Widerspruch ge- 
stossen. Haidts Analysen seien  
einseitig. Kinder würden psychi- 
sche Probleme nicht nur wegen
der digitalen Medien entwickeln.  
Faktoren wie soziale Ungleich- 
heit und Armut, Diskriminierung  
oder Gewalt würden eine wich-
tige Rolle spielen. Gesellschaftli-
che Rahmenbedingungen wie die  
weltweit zu beobachtenden Krie- 
ge und Konikte, die Klimakri-
se oder die Covid-Pandemie hät- 
ten ür den Autor leider keine  
Bedeutung.

Meine Meinung: Die These  
Haidts ist stark, die Belege sind  
schwach. Darum ein Perspekti- 
venwechsel,einBlicknachAfrika.
Auf diesem Kontinent rumort es  
– auch wegen der Generation Z.

In Kenia ührten ihre Proteste
zur Entlassung des Kabinetts  
und zur Rücknahme von Steu- 
ererhöhungen auf Güter des  
täglichen Bedarfs. In Senegal
ging ihretwegen der Günst- 
ling des amtierenden Präsiden- 
ten in den Wahlen unter. Ge- 
wählt wurde Bassirou Diomaye
Faye, ein Millenial. Auch in  
Ghana, Nigeria und Uganda 
protestierten Studierende. In  
Simbabwe wurden ihre promi-

nentesten Vertreter vorsorglich  
eingesperrt.

Um zu verstehen, was in die- 
sen Konikten vor sich geht,  
muss man sich nur schon das
Alter der Akteure vor Augen  
ühren: Das Durchschnittsalter  
der Regierenden liegt überall  
weit über 60 Jahren. Bei den
Regierten dagegen machen die  
unter 35Jährigen zwei Drittel  
der Bevölkerung aus. Es pral- 
len unterschiedliche Generatio-
nen und gegensätzliche Erfah- 
rungen aufeinander.

Unter den Protestierenden be-
nden sich viele gut ausgebilde- 
te Leute, wie Macharyam Mony- 
eny, Professor an der Universi- 
tät Nairobi, erklärt: «Jetzt sind
sie aus der Schule, aber es ist  
nicht besser, sondern schlim- 
mer geworden. Der Grund sind  
nicht irgendwelche Naturkata-
strophen, sondern eine inkom- 
petente Regierung und deren  
schlechte Politik. Und darauf  
reagieren sie.»

In der Tat: Die afrikanische  
Generation Z kritisiert schlechte  
Regierungsührung. Sie verlangt
mehr Demokratie und weniger  
Korruption. Sie prangert die feh- 
lenden Beschäftigungsperspekti- 
ven an. Denn die Mehrheit der
Protestierenden ndet trotz gu- 
ter Ausbildung keine geregelte  
Arbeit und versucht im soge- 
nannteninformellenSektor,einer
Art Schattenwirtschaft, zu über- 
leben. Sie wohnen in rapid wach- 
senden Städten – der Wohnraum  
ist überteuert und die Verkehrs-
situation katastrophal, Trinkwas- 
ser- und Abwassersysteme genü- 
gen hygienischen Mindestanfor- 
derungen bei Weitem nicht.

Darüber hinaus fordern die  
Protestierenden gesellschaftli- 
che Teilhabe ein. Gegen die po-
litischen Eliten in Amt und Wür- 
den. Sie tun es im Namen von  
Demokratie, Menschenwürde  
und Menschenrechten.

Unsere staatliche Entwicklungs- 
zusammenarbeit sollte derartige  
junge Menschen im Fokus ha-
ben. Ihr Ziel ist ja unter anderem  
die Förderung von Demokratie,  
Rechtsstaat und politischer Parti- 
zipation. Genau das, was die afri-

kanische Generation Z in vielen  
Ländern anstrebt.

Stattdessen kürzen Bundesrat  
und Parlament die Entwick- 
lungshilfe auf ein historisches
Tief hinunter. Statt der 0,5 Pro- 
zent, zu denen sie sich einst be- 
kannt haben, sind es nur noch  
0,36 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung. Von den seitens der UNO  
und der Schweizer Hilfswerke  
angemahnten 0,7 Prozent ganz  
zu schweigen.

Die Frage sei erlaubt: In welcher  
(virtuellen) Welt bewegt sich die  
Mehrheit unseres Parlaments?

Generationenwechsel
«Generation Angst» lautet der Titel eines aktuellen Bestsellers. 
Bei den Gleichaltrigen in Afrika herrscht eine andere Stimmung.

Odilo Noti
1953, ist Theologe. Er stammt 
aus Brig und wohnt in Zürich. 
odilo.noti@bluewin.ch

Kolumne

Sie, verwunderte Leserinnen
und Leser, fragen sich gleich:  
Was hat das Eidgenössische  
Schwingfest 2031 mit der Über- 
schwemmungs-Katastrophe von
Ende Juni in Chippis/Siders zu  
tun? Auf den ersten Blick nichts,  
auf den zweiten aber viel. Die  
beiden Vorgänge ühren uns
nämlich exemplarisch die Er- 
bärmlichkeit unserer Politik vor  
Augen, die spasseshalber lie- 
ber «Eidgenössische» in Serie
organisiert, statt längst geplan- 
te, demokratisch beschlossene  
und vom Bund hoch subventio- 
nierte Projekte zum dringenden
Schutz von Land, Bevölkerung,  
Fabriken und Arbeitsplätzen zu  
realisieren.

Dabei bin ich selber ein beken- 
nender Fan des folkloren Hosen- 
lupfs. Ich stand schon am ver- 
regneten Eidgenössischen 1986
in Sitten im Sägemehlrund, als 
der böse Knüsel Harry dem  
Genossen Schläpfer Ernst im  
Tourbillon den Königs-Hattrick
«verschlunggte». Dass aber  
gleich der Verwaltungsratsprä- 
sident der volkseigenen Walli- 
ser Kantonalbank die Kandidatur
ür das Eidgenössische Schwing- 
fest 2031 als Vision feiert, um  
uns – dem Kanton, den Gemein- 
den und öentlichen Unterneh-
men – einen mutmasslich 40 Mil- 
lionen teuren Zwei-Tages-Event  
mit drei bis vier Millionen Fran- 
kenungedecktenKostenunterzu-
jubeln, ist vor dem Hintergrund  
der aktuellen Herausforderun- 
gen schlicht zu viel.

Mir scheint, dass der im Halb- 
amt bestbezahlte Wirtschaftsör- 
derer der Schweiz unser Kanto- 
nalbankgesetz nicht richtig ver-
standen hat, welches ihn im  
Zweck-Artikel 2 verpichtet, zu  
einer «ausgewogenen Entwick- 
lung der Walliser Wirtschaft»
beizutragen. Daran ändert auch  
nichts, wenn Redaktoren dieser  
Zeitung vor überschwänglicher  
Schwingfest-Begeisterung durch
die Spalten taumeln.

Das Ganze wirkt im Lichte der  
jüngsten Hochwasser-Katastro-

phe erst recht verkommen. Bei
dem, was vor allem in Chippis/  
Siders und in den dortigen Alu- 
minium-Fabriken an Schaden in  
Kauf genommen werden muss-
te, kann beim besten Willen nicht  
mal von Versagen die Rede sein.  
Es war viel mehr: Mutwillige Sa- 
botage des Jahrhundertprojekts
Rhonekorrektion R3 durch den  
Staatsrat, sekundiert durch einen  
Grossen Rat, der vor der jahre- 
langen Untätigkeit mehr oder
weniger die Augen verschloss.

Die Sorglosigkeit ist im Vor- 
stösse-Archivdokumentiert.Aus-
ser den Grünen, die ab und zu  
wichtige Fragen zu stellen wag- 
ten, kümmerten sich die meis- 
ten Parlamentarier eher um Reit-
und Radwege oder andere loka-
le Bagatellen. Im Gegensatz zu al- 
len früheren Skandalen braucht  
es in diesem Fall nicht einmal
eine parlamentarische Untersu- 
chungskommission (PUK), um  
die tatsächlichen Verantwortlich- 
keiten aufzudecken.

Kein Wunder, dass in diesem R3- 
feindlichen Politklima ein Joël  
Rossier, der wie selten kom-
petente Dienstchef ür Umwelt,  
von Regierung und Verwaltung  
zermürbt und gemobbt werden  
konnte, bis er 2019 mit einem
brisanten Bericht das Handtuch  
warf. Nun, zehn Tage nach dem 
verheerenden Hochwasser in  
Chippis schrieb Rossier in den
sozialen Medien – sinngemäss  
ins Deutsche übersetzt – Folgen- 
des ins Stammbuch der Walliser  
Politik:

Heute Abend bin ich auch  
traurig, denn Ende 2018 hat- 
ten wir alles getan, damit der
Staat ohne rechtliche Schwierig- 
keiten den verschmutzten Damm  
der Alusuisse-Villen zurückkau- 
fen konnte, dessen Ausgrabung
bereits seit 2008 beschlossen  
war. Aufgrund der Untätigkeit  
der Rechtsabteilung in diesem  
Dossier mit hoher Priorität blo-
ckiert, habe ich am 17. April 2019  
eine Position als Ingenieur ge- 
opfert, um sie in eine Juristen- 
stelle umzuwandeln, mit dem

Ziel, diese Sanierung abzu-
schliessen und damit die Korrek- 
tur der Rhone in Siders zu ermög- 
lichen (20202022). Leider wur- 
de wenige Stunden,nachdem der
Staatsrat die Stelle eines Juristen  
in meiner Abteilung gutgeheis- 
sen hatte, ein falscher Staatsrats- 
entscheid ausgeheckt, um diesen
Juristen der Dienststelle ür Um- 
welt zu entziehen. An diesem Tag  
wurde mir klar, dass es nicht um  
die Arbeitsüberlastung unserer
Kollegen in der Rechtsabteilung  
ging, sondern um Leute, die Zu- 
gang zum Stempel des Staatsra- 
tes hatten und diese Umstruktu-
rierungen nicht wollten und folg- 
lich auch die Korrektur der Rhone  
bei Siders nicht wollten.

Ich war es leid, alles versucht  
zu haben, und reichte meinen  
Rücktritt ein, nicht ohne die Auf- 
sichtsbehörden gewarnt zu ha-
ben, die meine Erkenntnisse, die  
in den berühmten Rossier-Be- 
richten gut dargelegt wurden und  
die der Staatsrat auch heute noch
mit grösster Energie verheim- 
licht, nicht ernst nahmen.

Die vorläuge Rechnung ür
diese folgenschweren Spielchen  
wurde dem Staatsrat in den letz- 
ten Tagen präsentiert. Novelis  
und Constellium fordern staat-
liche Sicherheiten und Schaden- 
ersatz von nahezu 100 Millionen  
Franken. Die Kosten drohender  
Auftrags- und Arbeitsplatzverlus-
te sind darin nicht inbegrien –  
ebenso wenig jene weiterer, je- 
derzeit möglicher Überutungen.

Zwilchhosen hoch 
und Rottenland unter
Während in von Hochwasser geschädigten Landstrichen Wohngebiete, 
Industrieproduktion und Arbeitsplätze geährdet sind, schwärmt unser 
WKB-Präsident von der Vision: dem Eidgenössischen Schwingfest 2031.
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Die Staatsanwaltschaft Oberwal- 
lis hat kürzlich einen Mann  
verurteilt, der sich mittels ei-
ner Chatroom-App auf seinem  
Mobiltelefon mit anderen Usern  
mehrmals über seine sexuel- 
len Fantasien mit Kindern und
Säuglingen ausgetauscht hat.

Der Straefehl der Staatsan- 
waltschaft Oberwallis, der dem  
«Walliser Boten» vorliegt und

dem Details zu den Chatver-
läufen zu entnehmen sind, ist  
erschreckend.

Auch vor dem Hintergrund,  
dass es sich bei der vom Ver-
urteilten verwendeten App um  
einen Online-Chatroom handelt,  
der sich insbesondere an He- 
ranwachsende richtet. Der ge-
nutzte Onlinedienst stand we- 
gen seines Missbrauchspoten- 
zials aufgrund von Cyber-Groo- 
ming und sexueller Belästigung

jedoch bereits mehrmals in der
Kritik. Der im Oberwallis wohn- 
hafte Mann ist 57-jährig. Ihm  
wurde nachgewiesen, dass er  
sich vor zwei Jahren auf be-
sagter Plattform mit verschiede- 
nen Fantasienamen mit mehre- 
ren Chatpartnern ausgetauscht  
hatte. Dabei ging es jeweils um
den sexuellen Missbrauch von  
minderjährigen Mädchen und  
von Babys. Wie der Straefehl  
festhält, beschrieb der Oberwal-

liser auf der App wiederholt sei-
ne sexuellen Fantasien in Be- 
zug auf Säuglinge und Minder- 
jährige und teilte mit mindes- 
tenseinemGesprächspartnerkin-
derpornograsches Bildmaterial.  
Es zeigt gemäss Straefehl ein  
minderjähriges Mädchen ohne  
Kleidung oder im Bikini. Die Bil-
der hat der Verurteilte von ei- 
nem anderen Nutzer der App zu- 
gesandt bekommen. Während ei- 
nesChatverlaufsbezeichnetesich

der Verurteilte selbst als pädo-
phil. Das Schreiben über den se- 
xuellen Missbrauch von kleinen  
Mädchen habe den heute 57 Jah- 
re alten Mann stark erregt, heisst
es seitens der Staatsanwaltschaft  
weiter. Die Handlungen blie- 
ben allerdings immer in seiner  
Fantasie.

Im Juli 2024 wurde der Ober- 
walliser nun der mehrfachen Por- 
nograe schuldig gesprochen. Er  
wurde mit einer Geldstrafe von

150 Tagessätzen zu je 120 Fran-
ken, entsprechen 18’000 Fran- 
ken, bestraft. Der Vollzug der  
Geldstrafe wurde aufgeschoben,  
unter Ansetzung einer Probezeit
von drei Jahren. Zudem muss  
der Mann eine Busse von 900  
Franken bezahlen. Die Kosten  
des Verfahrens in der Höhe
von 650 Franken werden eben- 
falls dem Verurteilten auferlegt.  
Der Mann hat den Straefehl  
akzeptiert. Er ist rechtskräftig.

Oberwalliser wegen mehrfacher Pornografie verurteilt
Ein 57Jähriger hat in mehreren Chats über seine kinderpornograschen Neigungen geschrieben. Er wurde verurteilt.
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